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Amtliche Bekanntmachungen

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Die Stadtverordnetenversammlung Ruhland fasste in ihrer außer-
ordentlichen Beratung am 23. Januar 2023 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 01/VII/02/23 - Abwägungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan „Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in Ruhland
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VII/03/23 - Satzungsbeschluss zum Bebauungs-
plan „Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in Ruhland
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung Ruhland fasste in ihrer außer-
ordentlichen Beratung am 27.02.2023 folgende Beschlüsse:
Beschluss Nr. 01/VII/13/23 - Aufhebung Satzungsbeschluss 
(Vorlage: 01/VII/03/23) zum Bebauungsplan „Wohnbebauung an 
der Hartwigstraße“ in Ruhland
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.
Beschluss Nr. 01/VII/14/23 - Abwägungsbeschluss zum 2. Entwurf 
des Bebauungsplans „Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in 
Ruhland
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.
Beschluss Nr. 01/VII/15/23 - Satzungsbeschluss zum Bebauungs-
plan „Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in Ruhland 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Bekanntmachung der Stadt Ruhland
über die Satzung des Bebauungsplans „Wohnbebauung 

an der Hartwigstraße“ in Ruhland im Verfahren nach § 13b 
BauGB hier: Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
sowie Berichtigung des Flächennutzungsplans

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ruhland hat in ihrer öf-
fentlichen Sitzung am 27.02.2023 den Bebauungsplan „Wohnbebau-
ung an der Hartwigstraße“, in der Fassung Februar 2023, gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Dieser Satzungsbeschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekanntgemacht. Diese 
Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB 
in Kraft. Das Satzungsgebiet umfasst die Flurstücke 442, 443, 444 
und Teil aus 445, Flur 4 in der Gemarkung Ruhland. Jedermann 
kann den Bebauungsplan „Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in 
Ruhland und die Begründung in der Amtsverwaltung Ruhland, Foyer 
in der 1. Etage, Rudolf-Breitscheid-Str. 4, 01945 Ruhland, zu den 
üblichen Dienstzeiten sowie außerhalb der Dienstzeiten nach Ter-
minvereinbarung, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Mithin werden die Unterlagen in gleicherweise digital auf der 
Homepage des Amtes Ruhland unter https://www.amt-ruhland.de/
amtsverwaltung/aemter/amt-fuer-bau-und-geoinformation/baupla-
nungsrecht/bebauungsplaene/ veröffentlicht.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber des Amtes Ruhland unter Darlegung des, die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes, geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.

Hinweis gemäß § 44 BauGB
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprü-
che für nach §§ 39 bis 43 BauGB eintretende Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit der 
Ansprüche herbeigeführt wird.

Übersichtsplan (ohne Maßstab):

Quelle: http://www.geobasis-bb.de  

Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnbebauung an 
der Hartwigstraße“ in Ruhland im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13b BauGB wird der seit Mai 1997 wirksame Flächennutzungsplan 
in Anwendung des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berich-
tigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst. Die 
Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die 
Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwen-
dung finden. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes erstreckt 
sich über einen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Wohnbebauung an der Hartwigstraße“ in Ruhland. Künftig wird im 
wirksamen Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche (W) anstatt 
einer Grünfläche und einer Sonderbaufläche dargestellt.
Mit dieser Bekanntmachung wird die Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich Wohnbaufläche (W) wirksam.

Gültiger Flächennutzungsplan (Mai 1997)

Flächennutzungsplan – Berichtigung (Februar 2023)

Ruhland, 01.03.2023

gez. Höntsch gez. Konzack
Bürgermeister Amtsdirektor


